
Entwurf 
Gesetz zur Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften 

 
Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft (Landtag) beschlos-

sene Gesetz: 

Artikel 1 
Änderung des Bremischen Besoldungsgesetzes 

 
Das Bremische Besoldungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 

22. April 1999 (Brem.GBl. S. 55, 152, 179  2042-a-2), das zuletzt durch Nummer 

2.1 in Verbindung mit der Anlage 1 der Änderungsbekanntmachung vom 24. Januar 

2012 (Brem. GBl. S. 24) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 15 werden folgende §§ 15a bis 15f eingefügt: 

„§ 15a Beförderungsämter 
(Regelung zur Ersetzung des § 25 des Bundesbesoldungsgesetzes)  

 
Beförderungsämter dürfen nur eingerichtet werden, wenn sie sich von den Ämtern 

der niedrigeren Besoldungsgruppe nach der Wertigkeit der zugeordneten Funktionen 

wesentlich abheben. 

§ 15b Bemessung des Grundgehalts 
(Regelung zur Ersetzung der §§ 27, 28 des Bundesbesoldungsgesetzes) 

 
(1) Das Grundgehalt wird nach der dienstlichen Erfahrung (Erfahrungsstufen) be-

messen, soweit gesetzlich nichts Abweichendes geregelt ist. Das Aufsteigen in den 

Erfahrungsstufen beginnt im Anfangsgrundgehalt der jeweiligen Besoldungsgruppe 

am Ersten des Monats, in dem die Beamtin oder der Beamte erstmals in ein Dienst-

verhältnis mit Dienstbezügen bei einem öffentlich-rechtlichen Dienstherrn eingestellt 

wird. Davor liegende   

1. Zeiten in einem hauptberuflichen privatrechtlichen Arbeitsverhältnis bei einem 

öffentlich-rechtlichen Dienstherrn,  

2. Zeiten eines Grundwehrdienstes oder Zivildienstes, 

3. Zeiten einer Kinderbetreuung bis zu drei Jahren für jedes Kind sowie 

4. Zeiten der tatsächlichen Pflege von nach ärztlichem Gutachten pflegebedürfti-

gen nahen Angehörigen (Ehegatten, Eltern, Schwiegereltern, Eltern von ein-

getragenen Lebenspartnerinnen und eingetragenen Lebenspartnern, Ge-

schwistern oder Kinder) bis zu drei Jahren für jeden nahen Angehörigen  

sind zu berücksichtigen. 



Hauptberufliche Tätigkeiten vor der Einstellung in ein Beschäftigungsverhältnis bei 

einem öffentlich-rechtlichen Dienstherrn können mit bis zu fünf Jahren als Erfah-

rungszeiten berücksichtigt werden, sofern die in dieser Zeit ausgeübte Tätigkeit zur 

Ernennung geführt hat. Die Summe der Zeiten nach den Sätzen 3 und 4 wird auf vol-

le Monate abgerundet. Die Entscheidung über das Vorliegen der Voraussetzungen 

des Satzes 4 trifft die zuständige oberste Dienstbehörde. 

(2) Das Grundgehalt steigt bis zur fünften Erfahrungsstufe im Abstand von zwei 

Jahren, bis zur neunten Erfahrungsstufe im Abstand von drei Jahren und darüber 

hinaus im Abstand von vier Jahren. 

(3) Der Aufstieg in den Erfahrungsstufen wird um Zeiten einer Beurlaubung ohne 

Dienstbezüge sowie um Zeiten einer Unterbrechung des Beschäftigungsverhältnis-

ses hinausgeschoben. Dies gilt nicht für 

1. Zeiten einer Kinderbetreuung bis zu drei Jahren für jedes Kind, 

2. Zeiten der tatsächlichen Pflege von nach ärztlichem Gutachten pflegebedürfti-

gen nahen Angehörigen (Ehegatten sowie eingetragene Lebenspartnerin oder 

eingetragener Lebenspartner, Eltern, Schwiegereltern, Eltern einer eingetra-

genen Lebenspartnerin oder eines eingetragenen Lebenspartners, Geschwis-

ter oder Kindern) bis zu drei Jahren für jeden nahen Angehörigen, 

3. Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge, wenn die oberste Dienstbehör-

de vor Beginn der Beurlaubung schriftlich anerkannt hat, dass der Urlaub 

dienstlichen Interessen oder öffentlichen Belangen dient, 

4. Zeiten eines Grundwehrdienstes oder Zivildienstes. 

Zeiten nach Satz 1 werden auf volle Monate abgerundet. 

(4) Die Beamtin oder der Beamte verbleibt in ihrer oder seiner bisherigen Erfah-

rungsstufe, solange sie oder er vorläufig des Dienstes enthoben ist. Führt ein Diszip-

linarverfahren nicht zur Entfernung aus dem Dienst oder endet das Dienstverhältnis 

nicht durch Entlassung auf Antrag der Beamtin oder des Beamten oder infolge straf-

gerichtlicher Verurteilung, so regelt sich das Aufsteigen im Zeitraum ihrer oder seiner 

vorläufigen Dienstenthebung nach Absatz 2. 

(5) Die Berechnung und die Festsetzung des Zeitpunkts des Beginns des Aufstei-

gens in den Erfahrungsstufen sind der Beamtin oder dem Beamten schriftlich mitzu-

teilen. 

 

 



§ 15c Öffentlich-rechtliche Dienstherren 
(Regelung zur Ersetzung des § 29 des Bundesbesoldungsgesetzes) 

 
(1) Öffentlich-rechtliche Dienstherren im Sinne dieses Gesetzes sind das Reich, der 

Bund, die Länder, die Gemeinden (Gemeindeverbände) und andere Körperschaften, 

Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der öffentlich-

rechtlichen Religionsgesellschaften und ihrer Verbände. 

(2) Der Tätigkeit im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn stehen gleich: 

1. für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union die aus-

geübte gleichartige Tätigkeit im öffentlichen Dienst einer Einrichtung der Eu-

ropäischen Union oder im öffentlichen Dienst eines Mitgliedstaates der Euro-

päischen Union und 

2. die von volksdeutschen Vertriebenen und Spätaussiedlern ausgeübte gleich-

artige Tätigkeit im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn ihres Her-

kunftslandes. 

 

§ 15d Nicht zu berücksichtigende Dienstzeiten 
(Regelung zur Ersetzung des § 30 des Bundesbesoldungsgesetzes) 

 
(1) Zeiten einer Tätigkeit für das Ministerium für Staatssicherheit oder das Amt für 

Nationale Sicherheit sind bei der Bemessung des Grundgehalts nach § 15b nicht zu 

berücksichtigen. Dies gilt auch für Zeiten, die vor einer solchen Tätigkeit zurückgelegt 

worden sind. Satz 1 gilt auch für Zeiten einer Tätigkeit als Angehöriger der Grenz-

truppen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. 

(2) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt auch für Zeiten einer Tätigkeit, die auf Grund einer 

besonderen persönlichen Nähe zum System der ehemaligen Deutschen Demokrati-

schen Republik übertragen war. Das Vorliegen dieser Voraussetzung wird insbeson-

dere widerlegbar vermutet, wenn die Beamtin oder der Beamte 

1. vor oder bei Übertragung der Tätigkeit eine hauptamtliche oder hervorgeho-

bene ehrenamtliche Funktion in der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch-

lands, dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, der Freien Deutschen Ju-

gend oder einer vergleichbaren systemunterstützenden Partei oder Organisa-

tion innehatte oder 

2. als mittlere oder obere Führungskraft in zentralen Staatsorganen, als obere 

Führungskraft beim Rat eines Bezirkes, als Vorsitzende oder Vorsitzender des 



Rates eines Kreises oder einer kreisfreien Stadt oder in einer vergleichbaren 

Funktion tätig war oder 

3. hauptamtlich Lehrende oder hauptamtlich Lehrender an den Bildungseinrich-

tungen der staatstragenden Parteien oder einer Massen- oder gesellschaftli-

chen Organisation war oder 

4. Absolventin oder Absolvent der Akademie für Staat und Recht oder einer ver-

gleichbaren Bildungseinrichtung war. 

 

§ 15e Bemessung des Grundgehalts in der  
Bremischen Besoldungsordnung R 

(Regelung zur Ersetzung des § 38 des Bundesbesoldungsgesetzes) 
 

Das Grundgehalt der Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälte wird, soweit die Bremische Besoldungsordnung R nicht feste Gehälter 

vorsieht, nach der dienstlichen Erfahrung (Erfahrungsstufen) bemessen. Das Auf-

steigen in den Erfahrungsstufen erfolgt bis zum Erreichen des Endgrundgehalts im 

Abstand von zwei Jahren. § 15b Absatz 1 sowie 3 bis 5 gilt entsprechend. 

§ 15f Überleitung der vorhandenen Beamtinnen und Beamten der Besoldungs-
ordnung A sowie der Richterinnen, Richter, Staatsanwältinnen und Staatsan-

wälte in die neuen Grundgehaltstabellen 
 

  (1) Beamtinnen und Beamte der Besoldungsordnung A werden den Erfahrungs-

stufen des Grundgehaltes der Anlage 1 b zu diesem Gesetz zugeordnet. Die Zuord-

nung erfolgt zu der Erfahrungsstufe der Besoldungsgruppe der Beamtin oder des 

Beamten, die dem Betrag des am (einsetzen: Tag vor Inkrafttreten dieses Gesetzes) 

zustehenden Grundgehaltes entspricht. Bei Beurlaubten ohne Anspruch auf Dienst-

bezüge ist das Grundgehalt maßgeblich, das bei einer Beendigung der Beurlaubung 

am (einsetzen: Tag vor Inkrafttreten dieses Gesetzes) maßgebend wäre.  

  (2) Mit der Zuordnung zu einer Erfahrungsstufe des Grundgehaltes der Anlage 1 b 

zu diesem Gesetz beginnen die für die Erfahrungsstufe maßgebenden Zeitabstände 

des § 15b Absatz 2. Bereits in einer Erfahrungsstufe mit dem entsprechenden 

Grundgehaltsbetrag verbrachte Zeiten mit Anspruch auf Grundgehalt werden ange-

rechnet. § 15b Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.  

  (3) Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der 

Bremischen Besoldungsgruppen R 1 und R 2 werden den Erfahrungsstufen des 

Grundgehaltes der Anlage 4 b zu diesem Gesetz zugeordnet. Absatz 1 Satz 2 und 3 



und Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass § 15e Satz 2 an die 

Stelle des § 15b Absatz 2 tritt. 

2. Anlage 1 b zum Bremischen Besoldungsgesetz erhält die in Anlage 1 zu die-

sem Gesetz abgedruckte Fassung. 

3. Anlage 4 b zum Bremischen Besoldungsgesetz erhält die in Anlage 2 zu die-

sem Gesetz abgedruckte Fassung. 

 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

 


